








Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 300
- Friedhof Holzheim / Reuschenberg -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 18. 07.1983 Es gilt die BauNVO 1977

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

* Die im Plan gekennzeichneten Grundstücke werden gemäß § 9 (1) 24 BbauG als Fläche für 
besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes festgesetzt.
Folgende passive Schallschutzmaßnahmen sind erforderlich:

a) Allgemeines Wohngebiet an der Einmündung der neuen Verbindungsstraße in die L201

Unmittelbar an der L 201 vorgesehenes Gebäude: An der Straßenfront (alle Geschosse) Fenster 
der Klasse 2, an der nordöstlichen Seitenfront (alle Geschosse) und der südwestlichen Seiten-
front (nur Obergeschosse) Klasse 1 in allen Aufenthaltsräumen. In Schlafräumen der genannten 
Gebäudeseiten ist zusätzlich eine Entlüftungseinrichtung erforderlich, die eine Entlüftung bei 
geschlossenen Fenstern ermöglicht. Weiter zurückliegendes Gebäude: An der Straßenfront und 
an den Seitenfronten sind in Schlafräumen Entlüftungseinrichtungen erforderlich.

b) Bebauung an der Nachtigallenstraße südlich der Kreuzung Finkenstraße

An den Straßenfronten Fenster der Klasse 2, an den Seitenfronten Fenster der Klasse 1 in allen 
Aufenthaltsräumen. In Schlafräumen der genannten Gebäudeseiten ist eine Entlüftungsein-
richtung erforderlich.

c) Bebauung an der Südseite der Finkenstraße

Finkenstraße 13: An der Ost- und Südseite Fenster der Klasse 2, an der Nordseite Fenster der 
Klasse 1 in allen Aufenthaltsräumen, in Schlafräumen der genannten Gebäudeseiten ist eine 
Entlüftungseinrichtung erforderlich.
Finkenstraße 15a und b: An den Straßen- und Rückfronten in allen Aufenthaltsräumen Fenster 
der Klasse 1, in Schlafräumen eine Entlüftungseinrichtung.

d) Bebauung an der Nordseite der Finkenstraße

Finkenstraße 16: An der Straßenfront Fenster der Klasse 1 in allen Aufenthaltsräumen, in Schlaf-
räumen eine Entlüftungseinrichtung.
Finkenstraße 14: An der Straßenfront und der östlichen Seitenfront des Gebäudes Fenster der 
Klasse 2 in allen Aufenthaltsräumen, in Schlafräumen eine Entlüftungseinrichtung.

e) Nachtigallenstraße 18

An der Süd- und Ostseite Fenster der Klasse 2, an der Nordseite Fenster der Klasse 1 in allen 
Aufenthaltsräumen. In Schlafräumen der genannten Gebäudeseiten ist eine Entlüftungsein-
richtung erforderlich.

In den Aufenthaltsräumen der Gebäude dürfen die Anhaltswerte für Innengeräuschpegel der 
VDI-Richtlinie 2719 - Ausgabe Oktober 73 - nicht überschritten werden.



2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) der 
Bauordnung NW in der Fassung vom 15.07.1976 (GV NW S. 264) in Verbindung mit § 9 (4) 
Bundesbaugesetz und § 4 der 1. Durchführungsverordnung zum Bundesbaugesetz vom 29.01.1960 
(GV NW S. 433) in der Fassung der Verordnung vom 21.04.1970 (GV NW S.299) folgende 
bauordnungsrechtliche (gestalterische) Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes:

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelroh- oder Ziegelverblendbauweise in rotem Farbton aus-
zuführen. Einzelne andersartige Fassadenteile in Beton, Schiefer, Putz oder Holz sind gestattet, 
sofern sie sich dem Baukörper gestalterisch einordnen.

Drempel sind bis 0,60 m Höhe zulässig, Dachaufbauten bis zu 1/3 der Trauflänge sind ebenfalls 
zulässig.

Einfriedigungen sind straßenseitig nicht zulässig, die rückwärtige und seitliche Einfriedigung der 
Hausgärten ist bis 0,80 m Höhe als Zaun in Holz oder Maschendraht gestattet. *

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses geänderten Festsetzungen vom 22.06.1982, wurden in 
den Text eingearbeitet.
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